
Änderung der Verfassung des Kantons Glarus
(Vom .....)

(Erlassen von der Landsgemeinde am .....)

I.

GS I A/1/1, Verfassung des Kantons Glarus vom 1. Mai 1988 (Stand 1. Janu-
ar 2020), wird wie folgt geändert:

Art.  62 Abs. 3  (aufgehoben)
3 Aufgehoben.

Art.  90 Abs. 1
1 Dem Landrat stehen zu:
a. (geändert) die Festsetzung des Budgets,  die Prüfung und Abnahme 

der Jahresrechnung und die Kenntnisnahme des Integrierten Aufga-
ben- und Finanzplans;

II.

Keine anderen Erlasse geändert.

III.

Keine anderen Erlasse aufgehoben.

IV.

Diese Änderungen treten am 1. Juli 2022 in Kraft.
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